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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

Vorlage-Nr: 
 
Aktenzeichen: 

Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 
 

COS-BV-278/2006 
 
wa -ve 

26.09.2006 
Bürgermeisterin 

Bauangelegenheiten und 

Liegenschaften 

 

Betreff: 

Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Dafür Dagegen Enthaltung

 10.10.2006 Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschuss 

 6 0 6 0 0 
 
 

 30.11.2006 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

21 20 0 20 0 0 
 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die 1. Änderung der 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Coswig (Anhalt) laut Anlage. 
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Beschlussbegründung 
 
zu Punkt 1 – Änderung § 5 
 
Eingefügt wurde in den bisherigen Satzungstext, dass der Zuschlag in Höhe von 50,00 EUR 
nur erhoben wird, wenn zu einer Bestattung außerhalb der Regelzeit die Anwesenheit eines 
Stadtverwaltungsmitarbeiters erforderlich ist. 
Ist die Anwesenheit nicht erforderlich, entstehen auch keine personalbezogene 
Aufwendungen, eine Zuschlagserhebung würde ohne Gegenleistung erfolgen. 
 
 
zu Punkt 2 – Änderung § 7 
 
Im Satz 1 des ersten Absatzes wurde das Wort „störendes“ eingefügt. Ohne diese Einfügung 
war davon auszugehen, dass das gesamte Grabzubehör vor einer Bestattung entfernt 
werden muss. Tatsächlich ist aber nur das Grabzubehör zu entfernen, dass die Bestattung 
unmittelbar behindern würde. 
 
Die Absätze zwei und drei entfallen, da die dort niedergeschriebenen Maßgaben bereits in 
der Friedhofsordnung fixiert sind. 
 
 
zu Punkt 3 – Änderung § 8 
 
Die Billigkeitsregelungen wurden neu aufgenommen. Diese Aufnahme ergibt sich aus den 
Anforderungen, die das Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) 
an den Inhalt von Satzungen stellt. 
 
Der bisherige § 8 der Satzung wird aus diesem Grund § 9 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   
 
Anlagen: 
 

- 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung 
- Satzung mit eingearbeiteten Änderungen 

 


